VORLAGE FÜR DIE

ERKLÄRUNG DER NICHT-UNABHÄNGIGKEIT ZWISCHEN ANTRAGSTELLER UND PARTNER

Durchführung des Projektes (Titel)“________________”

*   *   *

Die Firma/Einrichtung________________ mit Sitz in ______________, Str.Nr. ______________ und MwSt. _______________, eingeschrieben im Handelsregister ______________ unter der Nr._______________ oder im Einheitsregister des Dritten Sektors (RUNTS), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t. ____________, Str.Nr. __________;

- federführender Begünstigter-

die Firma/Einrichtung ________________ mit Sitz in ______________, Str.Nr. ______________ und MwSt. _______________, eingeschrieben im Handelsregister ______________ unter der Nr._______________ oder im Einheitsregister des Dritten Sektors (RUNTS), in Person des gesetzlichen Vertreters p.t. ____________, Str.Nr. __________;

- Partner -

vorausgeschickt,

· dass die Autonome Provinz Bozen zur Durchführung des Programms 2021-2027 ESF+ den Aufruf ___________________________vom ____ veröffentlicht hat;
· dass gemäß den Bestimmungen für die Umsetzung der ESF+ Maßnahmen 2021-2027 (auch Bestimmungen 1.0), welche mit Dekret Nr. 24858/2022 der Direktorin des ESF-Amtes in ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde genehmigt worden und mit Dekret Nr. 25113/2022 der Direktorin des ESF-Amtes abgeändert worden sind, vom Begünstigten nicht unabhängige Akteure nur und ausschließlich als Partner an der Durchführung eines Vorhabens teilnehmen können;
· dass die oben angegebenen Rechtssubjekte beabsichtigen, im Rahmen des Projekts „__________“ zusammenzuarbeiten, um die im Aufruf beschriebenen Ziele zu erreichen; 
*   *   *

Dies alles vorausgeschickt, erklären die Parteien folgendes:

1) Es besteht eine Verbindung von „nicht- Unabhängigkeit“ zwischen dem Antragsteller und dem Partner, da folgende Verbindungen bestehen:
· Verbundene Unternehmen im Sinne von Artikel 2359 des Zivilgesetzbuches;
· eine andere Form von "nicht unabhängigen Akteuren" im Sinne der Bestimmungen 1.0 (spezifizieren) _______________________________;
2) Die Parteien erklären, zwecks Durchführung des Projekts "___________________" zusammenzuarbeiten, um folgendes zu erreichen ___________ (kurze Beschreibung des Projekts);

3) Die Parteien erklären, in den Inhalt der gesetzlichen Bestimmungen auf EU-, Nationaler und Landesebene Einsicht genommen zu haben und informiert zu sein. Sie verpflichten sich diese einzuhalten und sich diesen und eventuell nach Veröffentlichung des Aufrufs erlassenen Bestimmungen anzupassen;
4) Die Parteien erklären, dass keine Situation vorliegt, welche die Zuwendung von öffentlichen Beiträgen laut den geltenden Anti-Mafia-Bestimmungen ausschließt;
5) Die Parteien erklären aufgrund der geplanten Projekttätigkeiten die Aufteilung der Zuständigkeiten und die finanzielle Aufteilung folgendermaßen vorzusehen:

	Rechtssubjekt (Firmenbezeichnung)
	Tätigkeit
	öffentlicher Anteil

[€]
	privater Anteil
[€]
	Gesamt-budget
[€]

	Federführender Begünstigter
	
	€
	€
	€

	vom federführenden Begünstigten nicht unabhängiger Akteur (Partner)
	
	€
	€
	€

	
	
	€
	€
	€

	
	insgesamt
	€
	€
	€


6) Die Parteien erklären außerdem, dass sie auch eine durchführende Rolle bei dem Projekt einnehmen und nicht nur Begünstigte der Weiterbildung sind.
7) Insbesondere verpflichten sich die vom Begünstigten nicht unabhängigen Akteure, innerhalb der von den Bestimmungen 1.0 und von dem federführenden Begünstigten vorgegebenen Fristen alle für die Abrechnung notwendigen Unterlagen abzugeben;
8) Darüber hinaus wird der federführende Begünstigte seitens aller Partner dazu ermächtigt, sie gegenüber der Landesverwaltung in Bezug auf sämtliche mit der Projektdurchführung zusammenhängende Tätigkeiten und Aufgaben, auch nach Abschluss des Projektes und Beendigung der wirtschaftlichen Beziehungen, zu vertreten. Die Landesverwaltung behält sich in jedem Fall das Recht vor, ihre Ansprüche direkt, auch gegenüber den einzelnen vom Begünstigten nicht unabhängigen Partnern, welche jeweils solidarisch mit dem federführenden Begünstigten für die von ihnen durchgeführten Arbeiten haften, geltend zu machen;
9) Der federführende Begünstigte und die von ihm nicht unabhängigen Akteure verpflichten sich, die von der Autonomen Provinz Bozen vorgegebenen Verfahren zur Entrichtung und Kontrolle der Projektkosten einzuhalten;
10) Der federführende Begünstigte verpflichtet sich, im Sinne der genehmigten Bestimmungen 1.0 einen entsprechenden Antrag auf Auszahlung der Finanzierung zu stellen;
11) Der federführende Begünstigte verpflichtet sich, an die einzelnen Mitglieder den ihnen zustehenden Finanzierungsanteil auszubezahlen. Die Auszahlung erfolgt aufgrund der im Finanzierungsantrag angegebenen Aufteilung, vorbehaltlich eventueller Änderungen, welche einer vorangehenden Ermächtigung seitens der Landesverwaltung bedürfen. Zum Zwecke einer Vorauszahlung verpflichtet sich der federführende Begünstigte, sofern es sich um ein privates Rechtssubjekt handelt, eine Bankbürgschaft in Höhe des auszuzahlenden Anteils der Landesverwaltung zu übermitteln;
12) Gegenständliche Vereinbarung kann nur schriftlich abgeändert und muss von allen Partnern unterschrieben werden. In jedem Fall sind eventuelle Änderungen dieser Vereinbarung gegenüber der Landesverwaltung wirkungslos, sofern die Mitglieder im Vorab nicht ausdrücklich dazu ermächtigt worden sind;
13) Jegliche Änderung der Zusammensetzung dieser Partnerschaft, ausgenommen der in den Bestimmungen 1.0 vorgesehenen Fällen, ist nicht erlaubt;
14) Für eventuelle Streitigkeiten wird als Gerichtsstand Bozen erwählt.
Ort und Datum

Unterschrift des federführenden Begünstigten
Unterschriften der Partner 
Anweisung für die Unterschrift

Die Erklärung muss auf eine der folgenden Arten unterzeichnet werden:

· durch handschriftliche Unterschrift (per Hand) unter Beifügung einer gültigen Kopie des Ausweises des Teilnehmers; ein Abbild der Signatur ist nicht zulässig. 

· durch digitale Unterschrift.
� Im Falle einer Maßnahme in Beihilferegelungen, muss der in der Tabelle angegebene öffentliche Beitrag mit dem Prozentsatz des beantragten öffentlichen Beitrags übereinstimmen.
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